
Ablauf der Anerkennung im Ausland erworbener Studien- und Prüfungsleistungen 
(Im Rahmen eines Auslandssemesters) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Vorbereitung des Aufenthalts
− Die Studierende* hat einen Studienplatz an der Partnerhochschule

im Ausland erhalten und angenommen.
− Allgemeine Informationen zur Bewerbung an der Partnerhochschule

und Finanzierung werden beim International Office angeboten.
− Die Studierende* prüft Kursangebot der Partnerhochschule und

wendet sich an die zuständigen Koordinator*in für Internationales
des Fachbereichs.

− Die Koordinator*in für Internationales erarbeitet zusammen mit der
Studierenden* ein LA. Studierende unterzeichnet das LA.
Unterschrift des Fachbereichs wird von der Koordinator*in für
Internationales organisiert.

− Im Fall von ERASMUS+: die Studierende* sendet das LA an die
Partnerhochschule und sendet es anschließend mit allen
Unterschriften an die ERASMUS Koordinator*in im International
Office

2. Auslandsaufenthalt
− Die Studierende* führt den Auslandsaufenthalt durch.
− Eine Änderung des LA stimmt die Studierende* mit der

Koordinator*in für Internationales spätestens 5 Wochen nach
Aufnahme des Auslandstudiums ab und sendet eine Kopie mit allen
Unterschriften an das International Office.

3. Umsetzung nach der Rückkehr
− Nach der Rückkehr reicht die Studierende* das LA, ToR und den

Antrag auf Anerkennung bei der Koordinator*in für Internationales
ein.

− Spätestens 2 Monate nach Eingang: die Koordinator*in für
Internationales/der Prüfungsausschuss rechnen die Note/Credits
laut Liste um, unterschreiben den Antrag und leiten die Unterlagen
an das Studienbüro weiter. Eine Kopie des Antrags wird an das
International Office gesendet.

− Das Studienbüro verbucht die anerkannten Leistungen im HORSTL.
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Studierende* nimmt Platz an der PHS an 

Noten 
Übertragung 

Auslandsaufenthalt 
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Spätestens 2 Monate nach Eingang 
des LA + ToR + Antrags 
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Online 
Learning 

Agreement 

IO-4312-Dok

IO-4313-Dok

https://www.hs-fulda.de/internationales/international-office/wege-ins-ausland/anerkennung-der-studien-leistungen/ansprechpartnerinnen/
https://www.hs-fulda.de/fileadmin/user_upload/International_Office/Wege_ins_Ausland/Anerkennung/IO-4312-Dok-Leistungsanerkennung_Antrag.pdf
https://www.hs-fulda.de/fileadmin/user_upload/International_Office/Wege_ins_Ausland/Anerkennung/online-learning-agreement-feb-2021_en.docx
https://www.hs-fulda.de/fileadmin/user_upload/International_Office/Wege_ins_Ausland/Anerkennung/online-learning-agreement-feb-2021_en.docx



